
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Schäfer-Gümbel (SPD) vom 09.01.2007 
betreffend Hinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von 
baulichen Anlagen durch den Eigentümer/Verantwortlichen 
und  
Antwort  
des Ministers für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung  
 
 
 

Vorbemerkung des Fragestellers: 
Die Bauministerkonferenz hat sich im September 2006 mit den Hinweisen einer 
Facharbeitsgruppe für die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen 
durch den Eigentümer/Verantwortlichen beschäftigt. 

 
Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Welche konkreten Vorschläge beinhalten diese Hinweise? 
 
In den Hinweisen wird empfohlen, dass besondere Bauten wie Stadien, 
Fernsehtürme, Hochhäuser, Hallenbäder, Sporthallen, Produktionshallen, 
Kinos, Theater, Schulen u.s.w. in festgelegten Zeitintervallen von ihren 
Eigentümern/Verfügungsberechtigten, gegebenenfalls unter Hinzuziehung 
einer fachkundigen Person, überprüft werden. Es sind dort Mängel aufgelis-
tet, auf die bei der Überprüfung besonders zu achten ist. 
 
Frage 2. Wie beurteilt die Landesregierung diese Hinweise? 
 
Die Hinweise sind eine wertvolle Hilfestellung für Eigentümer und Verfü-
gungsberechtigte von baulichen Anlagen, wie sie ihrer Verantwortung ge-
recht werden können, ihre baulichen Anlagen ordnungsgemäß instand zu 
halten. 
 
Frage 3. Sind die Hinweise eine hinreichende und abschließende Handreichung für Eigen-

tümer/Verantwortliche? 
 
Die Hinweise sind abschließend und hinreichend. 
 
Frage 4. Wie sollen diese Hinweise gegebenenfalls in Hessen implementiert werden? 
 
Die Hinweise wurden den Bauaufsichtsbehörden, den Brandschutzdienststel-
len, den Kommunalen Spitzenverbänden, der Architekten- und Stadtplaner -
kammer Hessen, der Ingenieurkammer Hessen und der Vereinigung der 
Prüfingenieure für Baustatik in Hessen am 19. Dezember 2006 zur Kenntnis 
gegeben. Zeitgleich wurden die Hinweise auf der Homepage des Wirt-
schaftsministeriums veröffentlicht. 
 
Frage 5. Welchen Charakter werden die Hinweise gegebenenfalls haben? 
 
Die Hinweise haben empfehlenden Charakter. 
 
Wiesbaden, 26. Februar 2007 

In Vertretung: 
Klaus-Peter Güttler 
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